
  

Weiterhin zahlen viele ALG-II-Empfänger in Freiburg einen Teil
ihrer Kosten der Unterkunft aus dem Regelbedarf

04.08.2014  

  

Erst jetzt wurde uns eine Untersuchung bekannt, die belegt, dass der Anteil der Bezieher von ALG II in
Freiburg, der einen Teil der Miete aus dem Regelbedarf bezahlen, sehr hoch ist und außerdem weiter
steigt:

Anteil der BG mit "nicht angemessenen" KdU:
BG mit einer Person: 30,4%
BG mit zwei Personen: 33,5%
BG mit drei Personen: 40,6%
BG mit vier Personen: 34,2%
BG mit fünf und mehr Personen: 17,6%

[Quelle]

Es ist ein Skandal, dass der Regelsatz bzw. der Regelbedarf bis heute und damit im 10. Jahr von "Hartz
IV" über den Umweg von "Mietobergrenzen", die an der Wohnungsmarktlage vorbeigehen, weit unter das
soziokulturelle Existenzminimum gekürzt wird. Deshalb ist es so wichtig, dass das
Bundesverfassungsgericht sich nun, vier Jahre nach dem Regelsatzurteil vom 9.2.2010, mit der Frage der
Angemessenheitsgrenze von Unterkunftskosten befasst.
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